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1.3 Textteil 
 

Erstellt am 22.05.2012, geändert am 20.07.2012 und am 21.09.2012 
 

 
A   Rechtsgrundlagen 

 
 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl I S. 2414), geändert durch 
Gesetz vom 24. Dezember 2008 (BGBl I S. 3018) und zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.07.2011 
(BGBI I S. 1509). 
 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl I S. 133), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von 
Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl I S. 466) 
 
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl I S. 58) 
 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBI S. 588), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25.2.2010 (GVBl. S. 66). 
 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, 
BayRS 2020 –1-1-I), geändert durch Gesetz vom 10.04.2007 (GVBl S. 271) und zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBI. S. 400). 
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Satzungsbeschluss: 
 
Die Gemeinde Kettershausen, Landkreis Unterallgäu, Regierungsbezirk Schwaben beschließt 
aufgrund von § 2, 9, und 10 des Baugesetzbuches (BauGB),in der Fassung vom 23. September 
2004 (BGBl I S. 2414), geändert durch Gesetz vom 24. Dezember 2008 (BGBl I S. 3018) und zuletzt 
geändert durch Gesetz v. 22.07.2011 (BGBI I S. 1509), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBI S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.2.2010 (GVBl. S. 66) sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020 –1-1-I), geändert durch Gesetz vom 
10.04.2007 (GVBl S. 271) und zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBI. S. 400). 
den vorliegenden Bebauungsplan 
 

„Kirchenäcker“ 
 
 

der Gemeinde Kettershausen, bestehend aus der Planzeichnung und einem Textteil mit Umwetbericht, 
jeweils in der Fassung vom 20.09.2012 
 

als Satzung. 
 
Bestandteile der Satzung: 
 
Der Textteil des Bebauungsplans erstellt am 22.05.2012, geändert am 20.07.2012 und am 21.09.2012, 
besteht aus insgesamt 33 Seiten und bildet zusammen mit dem zeichnerischen Teil erstellt am 
12.05.2012, geändert am 20.07.2012 und am 21.09.2012, eine Einheit. 
 

 
 

Planverfasser:      Gemeinde: 
 
Gefertigt im Auftrag der       
Gemeinde Kettershausen 
 
Mindelheim, den .................................    Kettershausen, den .................... 

 
 
 
 
............................................................    ................................................................... 
Peter Kern, Architekt      1. Bürgermeisterin G. Janowsky 

 
 
 
     

Maximilianstraße 41     Waldstraße 15 
87719 Mindelheim     86498 Kettershausen 
Tel.: 08261/73189-0     Tel.: 08333 / 8665 
Fax: 08261/73189-20     info@kettershausen.de 
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In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 

B   Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
 gemäß § 9 Abs. 1 BauGB i. V. m. BauNVO 
 
 

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
       § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO 

 
WA – Wohngebiet 

 
Der im Plan mit WA gekennzeichnete Bereich wird gemäß § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt.  
 
Es sind nur Wohngebäude gemäß § 4 Abs. 2 zulässig. 
 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs.3 BauNVO werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 
 

 
 

2.0 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 – 21a BauNVO  
  

 Innerhalb des Bebauungsplangebiets dürfen folgende Obergrenzen nicht überschritten werden: 
 

WA Allgemeines Wohngebiet  
 
Grundflächenzahl:    0,30 
Anzahl der Geschosse:   I - II 
Wandhöhe max.:   6,00m 
Kniestock:    max. 0,80m 
Firsthöhe:     max.10,00 m  

Dachneigung    20° - 45° 
Dachform    SD, PD, ZD 
 
Unter Anwendung von § 18 Abs. 1 BauNVO wird als Bezugspunkt festgelegt: OK Fertigfußboden EG 
max. 0,20 m über dem höchsten Punkt der neuen Erschließungsstraße, gemessen senkrecht vom 
Hauseingang. Die Höhenlage des EG Fußbodens ist im Bauantrag in Bezug auf NN anzugeben. Die 
Traufhöhe wird definiert als das Maß von der äußeren Schnittkante der Wand mit der Dachhaut und 
gemessen ab OK Fertigfußboden EG. Die Firsthöhe wird definiert als das Maß bis zur Oberkante des 
Firstes, gemessen ab OK Fertigfußboden EG. 

 
Die Wandhöhe von 6,00m gilt als Höchstgrenze und darf nicht überschritten werden. 
 
Die Berechnung der Grundfläche erfolgt nach § 19 BauNVO. 
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3.0 BAUWEISE 
                 § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB  

 
WA – Allgemeines Wohngebiet 

 
(1) Es gilt die offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO). Es sind nur Einzelhäuser zulässig. 
(2) Grundsätzlich gelten die Regelungen zu Abstandsflächen gemäß § 6 BayBO. 

 

4.0 ÜBERBAUBARE- UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 
     § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

Die Errichtung von baulichen Anlagen ist nur innerhalb der in der Bebauungsplanzeichnung 
dargestellten Baugrenzen zulässig. 

 
5.0 NEBENANLAGEN 

   § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 BauNVO 
 

Garagen und den Hauptgebäuden untergeordnete Nebenanlagen dürfen gemäß § 14 Abs. 1 Satz 3 
BauNVO nur innerhalb der Baugrenzen und der Flächen für Garagen und Nebenanlagen errichtet 
werden. Die Vorschriften der BayBO sind einzuhalten. 
Die Garagen müssen so angelegt sein, dass vor der Garage an der Zufahrtseite eine Stellplatztiefe 
von 5,00m über die gesamte Breite sichergestellt ist. 
Offene, frei zugängliche Carports sind von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Tiefgaragen sind unzulässig.  

 
6.0 VERKEHRSFLÄCHEN 

   § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  
  
   - siehe Planeintrag-  
 

7.0 VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN UND –LEITUNGEN 
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB  
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind Ver- und Entsorgungsleitungen und –Anlagen (ausgenommen 
Telekommunikationsanlagen) nur unterirdisch geführt zulässig. Telekommunikationsleitungen sind 

nach Abwägung der betreffenden Belange und Abstimmung der Interessen unter Beachtung von § 68 
TKG (Telekommunikationsgesestz) ober – oder unterirdisch zu verlegen. 

 
8.0 FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 

BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 
 

(1) Gestaltung der privaten Grundstücksflächen 
Die nicht überbauten Flächen sind, soweit nicht Terrassen, Wege und Stellplätze angelegt werden, zu 
begrünen. Befestigte Flächen müssen so wasserdurchlässig sein, dass eine Versickerung des 
Oberflächenwassers an Ort und Stelle möglich ist.  
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Veränderungen der Geländeoberfläche dürfen nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens 
erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden. Die natürliche Geländeoberfläche ist weitestgehend zu 
erhalten.  

 
(2) Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Ortsrandeingrünung und Baugebietsdurchgrünung“ 

 
Für die in der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung 
„Ortsrandeingrünung und Baugebietsbegrünung“ bestehen Pflanzgebote. Es sind möglichst Gehölze 
der beiliegenden Pflanzliste zu verwenden (siehe Punkt C: Hinweise). 
 
 

(3) Erhaltung von Bäumen 

 
Die mit der „Erhaltung von Bäumen“ gekennzeichneten Bepflanzungen sind in Ihrem Bestand zu 
erhalten, ausgefallene Gehölze sind nach Möglichkeit zu ersetzen. Bäume sind in mindestens zweimal 
verpflanzter Qualität zu ersetzen. 
 
 

(4) Regenwassermanagement 
 
Das auf den Grundstücken von versiegelten oder überdachten Grundflächen anfallende 

Niederschlagswasser und das Niederschlagswasser aus den öffentlichen Flächen, insbesondere 
Erschließungsflächen, wird über ein im Straßenkörper liegendes Rohrleitungssystem in ein 
Regenrückhaltebecken eingeleitet und dort über die belebte Oberbodenschicht und Filterschichten 
dem Grundwasserkörper zugeführt. 
Die Flächen zur Versickerung des Niederschlagswassers befinden sich im nördlich an das Baugebiet 
angelagerten Grünstreifen. 
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9.0 PFLANZGEBOTE 
§ 9 (1) Nr. 25 BauGB 

 
Es bestehen Pflanzgebote auf den durch Planzeichen festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. 
Für alle Pflanzungen ist ausschließlich und nachweislich autochthones Pflanzgut zu verwenden. Auf 
unästhetische und unzweckmäßige Flächenpflanzungen mit Contoneaster spec. dgl. ist ausnahmslos 
zu verzichten. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflegen und müssen dauerhaft erhalten werden. 

 
1. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 

Es bestehen Pflanzgebote auf den durch Planzeichen festgesetzten Standorten: 
 

• Anpflanzung von Laubbäumen:  
Die in der Planzeichnung festgesetzten Bäume sind wie angegeben zu pflanzen. 
 

• Anpflanzung von Sträuchern: 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Sträucher sind wie angegeben zu pflanzen. 
 

Auf allen zu bepflanzenden Flächen sind möglichst Gehölze der beiliegenden Pflanzliste unter Punkt  
C   HINWEISE 5.0 „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und Gehölzen“ zu verwenden.  
Dabei ist die beschriebene Qualität und Quantität zu beachten. 
 

 

 
10.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN 

§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 81 BayBO 
 

1. Außenwandgestaltung / Fassadengestaltung 
 
Bei der Außenwandgestaltung sind nur verputzte Fassaden mit hellem Farbanstrich und 
Holzverschalungen zulässig. 
Außenwandverkleidungen aus Metall, Kunststoff oder Spaltklinker sind unzulässig.  
Holzblockhäuser und grelle Farbgebungen sind nicht zulässig. 
 

2. Dachgestaltung 
 

(a) Dachform / Dachneigung / Dachgestaltung 
 
Für Hauptgebäude sind nur Satteldächer, Pultdächer und Zeltdächer (einseitig oder versetzt) zulässig.  
 
Es sind nur Dachneigungen zwischen 20° und 45° zulässig. 
 

Für Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind Satteldächer mit der gleichen Dachneigung wie 
beim dazugehörigen Hauptgebäude vorgeschrieben. Davon abweichend sind bei überdachten Stellplätzen  
(Carports) auch Pultdächer mit einer Neigung von 5° bis 15° zulässig. Eine Unterschreitung der 
zulässigen Dachneigung bei eigeschifteten Garagen ist zulässig. 
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Negative Dach- und Gebäudeeinschnitte sind unzulässig. 
 

(b) Dacheindeckung 

 
Die Dächer sind mit Dachziegeln oder Betondachsteinen einzudecken. 

Bei Wintergärten sind auch Glasdächer zulässig.  
 

3. Geländeveränderungen 
 
Geländeveränderungen dürfen nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens erforderlichen Ausmaß 
ausgeführt werden. Die natürliche Geländeoberfläche ist weitestgehend zu erhalten. 
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C   Hinweise 
 

1.0 GRUNDWASSER 
                

Die schadlose Ableitung des während des Baugrubenaushubs auftretenden Schichtenwassers bzw. 
Stauwassers ist sicherzustellen. Eine Einleitung in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig. 

 
Für eine Wasserhaltung z.B. im Rahmen einer Baumaßnahme ist vorab eine wasserrechtliche 
Erlaubnis einzuholen. 
 
Wild abfließendes Wasser ist so abzuleiten, dass Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu konzipieren, 
dass die Ableitung schadlos erfolgen kann. Die Ableitung von Wasser auf Fremdgrundstücke ist nicht 
zulässig. Weiterhin ist darauf zu achten, dass Gebäude so auszubilden sind, dass bei Hochwasser 
kein Wasser eintreten kann. 

 
2.0 REGENWASSER 

 
Für Versickerungen von Niederschlagswasser, die nicht unter die 
Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) fallen, sind von der Gemeinde Kettershausen 

beim Landratsamt Unterallgäu prüffähige Planunterlagen mit einem Antrag auf Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis einzureichen.  
Die Grundstücksentwässerungsanlage muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
(DIN 1986 ff.) erstellt werden 
Das DWA Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ sowie das DWA Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit 
Regenwasser“, das DWA Arbeitsblatt A 117 „Bemessung von Rückhaltebecken“ und das DWA 
Merkblatt A 100 „Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung ", sind zu beachten. 
Das verschmutzte Niederschlagswasser ist zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- 

bzw. Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen. Die Ableitung des Regenwassers in die nördlich 
gelegenen Rückhaltevorrichtungen hat zu erfolgen. 
 

3.0 SCHMUTZWASSER 
 
Bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation, insbesondere zur Verhinderung 
von Rückstauereignissen, sind folgende Normen zu beachten: 

- DIN 1986 Teil 1-4 i. V. m- DIN EN 1986-100 und DIN EN 13564-1  
- DIN EN 752. 

  
4.0 BODENSCHUTZ 

  
1. Das Gelände ist in seinem natürlichen Verlauf zu erhalten. Abgrabungen und Aufschüttungen sind 

lediglich zulässig, wenn sie aus sicherheitstechnischen Gründen oder für die Gestaltung eines 
naturnahen und artgerechten Lebensraumes erforderlich sind. Der Mutterboden muss gemäß § 202 
BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung geschützt werden. 
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2. Bei Oberbodenarbeiten müssen die Richtlinien der DIN 18320 „Grundsätze des Landschaftsbaues“, 
DIN 18915 „Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke“ und DIN 18300 „Erdarbeiten“ 
beachtet werden. 

 
3. Die Bestimmungen des Bodenschutzes nach § 4 BodSchG sind einzuhalten. 

 
5.0 ARCHÄOLOGISCHE BODENFUNDE 

 
Sollten im Rahmen von Erdarbeiten archäologische Funde zu Tage kommen ist das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle Thierhaupten zu benachrichtigen. Beim Auffinden von 
Denkmälern sind Art. 7 und Art. 8 Abs. 1 und 2 DSchG entsprechend zu berücksichtigen und 
anzuwenden.  
 

6.0 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND GEHÖLZEN 
 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sollen möglichst Gehölze gemäß Pflanzvorschlag 
verwendet werden. Unästhetische und unzweckmäßige Flächenpflanzungen mit Contoneaster spec. 
dgl. sind nicht zulässig. Es ist ein autochthones Pflanzgut zu verwenden. Bei der Anpflanzung kann 
jedoch auch auf die nachfolgende Auflistung mit der nebenstehenden Mindestpflanzqualität 
zurückgegriffen werden: 

 
 
Pflanzliste 
 
Bäume I. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 16 – 18 cm bzw. 
Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0m 
 
Acer platanoides (Spitz-Ahorn) 

Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 
Fagus sylvatica (Rot-Buche) 
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) 
Prunus avium (Vogel-Kirsche) 
Quercus robur (Stiel-Eiche) 
Tilia cordata (Winter-Linde) 
 
Bäume II. Ordnung: 
Mindestqualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 16 – 18 cm bzw. 

Solitär, 3x verpflanzt, Höhe 2,5 – 3,0m 
 
Acer campestre (Feld-Ahorn) 
Betula pendula (Sand-Birke) 
Carpinus betulus (Hainbuche) 
Sorbus aucuparia (Eberesche) 
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Sträucher: 
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 
Corylus avellana (Haselnuss) 
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn) 
Euonymus europaeus (Gewöhnliches Pfaffenhütchen) 
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) 
Lonicera xylosteum (Gewöhnliche Heckenkirsche) 
Prunus spinosa (Schlehe) 
Rosa canina (Hunds-Rose) 
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) 
 

7.0 VERMESSUNGSZEICHEN 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 der Gesetzes über die Landesvermessung und 
das Liegenschaftskataster jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder 
die Erkennbarkeit von Vermessungszeichen gefährdet, die Sicherung oder Versetzung der 
Vermessungszeichen beim Staatlichen Vermessungsamt zu beantragen hat. Die Gemeinde ist 
deshalb verpflichtet, rechtzeitig vor der Inangriffnahme der Baumaßnahmen einen Antrag auf 
Sicherung der Vermessungszeichen beim Vermessungsamt in Augsburg stellen. 

 
8.0 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 
Die Örtlichen Bauvorschriften der Gemeinde Kettershausen sind einzuhalten. 
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1.4 Verfahrensvermerke 
 

1. Aufstellungsbeschluss                         § 2 Abs.1 BauGB    14.06.2012 

2. Ortsübliche Bekanntmachung   § 2 Abs.1 BauGB    18.06.2012 

3. Frühzeitige Beteiligung der       § 3 Abs.1 BauGB     

   Öffentlichkeit            gemeinsam gemäß        von  26.06.2012 

             § 4a Abs.2 BauGB         bis  17.07.2012 

4. Frühzeitige Beteiligung der           § 4 Abs.1 BauGB         von  26.06.2012 

   Behörden              bis  17.07.2012 

5. Ortsübliche Bekanntmachung 

 der Auslegung            § 3 Abs.2 S. 2 BauGB   25.07.2012 

6. Förmliches Auslegungsverfahren        § 3 Abs.2 BauGB         von  02.08.2012 

 zur Öffentlichkeitsbeteiligung            bis   03.09.2012 

7. Stellungnahmeneinholverfahren         § 4 Abs.2 BauGB                von  02.08.2012 

 zur Behördenbeteiligung  § 3 Abs.2 BauGB         bis   03.09.2012 

               gemeinsam gemäß 

             § 4a Abs.2 BauGB 

9. Satzungsbeschluss            § 10 Abs.1 BauGB   20.09.2012 

10. Ortsübliche Bekanntmachung           § 10 Abs.3 BauGB   25.09.2012 

 und Inkrafttreten der Satzung 

 

 

 
Gemeinde: 
 
Gemeinde Kettershausen: 
 
Kettershausen, den .......................... 
 

 
 
 
........................................................  (Siegel) 
1. Bürgermeisterin G. Janowsky 

 
 
Waldstraße 15 
86498 Kettershausen 
Tel.: 08333 / 8665 
info@kettershausen.de 
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2. Begründung zum Bebauungsplan und Umweltbericht 
 

2.1 Begründung 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB und § 2a BauGB 

     erstellt am 22.05.2012, geändert am 20.07.2012 und am 21.09.2012 

 
1.0 Anlass, Ziele der Planung 

 
Die Gemeine Kettershausen liegt südwestlich des Mittelzentrums Krumbach und möchte mit dem 
Bebauugnsplan dem aufkommenden Bedarf an Bauplätzen nachkommen. Bereits im Jahr 1994 wurde 
für den Bereich „Kirchenäcker“ ein städtebauliches Konzept entwickelt, das eine Grundlage für die 
Entwicklung des Bebauungsplans bietet. Die neue Bebauung bzw. das neue Baugebiet soll in den 
bestehenden Kontext, insbesondere bezogen auf das Baugebiet Mozartstraße, integriert werden.  
Das dort umgesetzte Konzept soll auch im nördlicher gelegenen „Kirchenäcker“ in dieser Form weiter 
geführt werden. Der nördlich gelegene Grünzug soll erhalten und aufgewertet werden. Die 

Regenrückhaltevorrichtung soll im Bereich des Grünzuges untergebracht werden. Eine fußläufige 
Verbindung durch das Baugebiet nach Norden ist ebenfalls Bestandteil der Planung. 
 
Mit der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans sollen die Planungsergebnisse eine 
planungsrechtlich gesicherte Basis erhalten. Ziel der Gemeinde ist es, ein Höchstmaß an 
Übereinstimmungen zwischen den ortsplanerischen Zielen, den privaten Bürgerinteressen und den 
Planungen herbeizuführen. Durch die Planung soll das Baurecht geordnet und eine ordnungsgemäße 
Erschließung gewährleistet werden. Städtebauliche Fehlentwicklungen in der zukünftigen Entwicklung 
der Gemeinde Kettershausen sollen vermieden werden. 

 
2.0 Übergeordnete Planungen 

 
Landesplanung und Landesentwicklungsprogramm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP 2006, ohne Maßstab 
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Die Gemeinde Kettershausen zählt gemäß den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (LEP 
Bayern 2006) zum Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum, dessen Entwicklung in 
besonderem Maße gestärkt werden soll.  
 
 

Allgemeine Entwicklungziele der Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum: 
 
„Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum als regionale 
Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig weiter entwickelt werden und als Impulsgeber die 
Entwicklung des ländlichen Raums fördern. Dabei ist bei Bedarf die Entlastung von Verdichtungsräumen 
im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit anzustreben.“ (LEP Bayern 2006, AI 4.2.1 (G)) 
 
Der in diesen Stadt- und Umlandbereichen erreichte Verdichtungsgrad lässt die „Bereitstellung von 
Flächen für Wohn-, gewerbliche und infrastrukturelle Zwecke zu, ohne dass die ökologische Tragfähigkeit 
gefährdet wird.“ Die Standortvorteile dieser Raumbereiche, wie z. B. die gute verkehrliche Anbindung und 
die Versorgung mit Infrastruktur, lassen die Aufgabe der Entlastung der Verdichtungsräume zu.  
(LEP Bayern 2006, AI 4.2.1 (G)) 
 

• „Es ist anzustreben, dass vielseitige Arbeitsplätze im sekundären und tertiären Sektor [...] geschaffen 
werden.“ (LEP Grundsatz A I 4.1.3) 

 
• „Es ist anzustreben, dass die Gemeinden, im Interesse einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung 

in ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Bedeutung weiterentwickelt, gefördert und 
in ihrer Planungshoheit gestärkt werden.“ (LEP Grundsatz A II 1.1) 

 

 
Des weiteren werden folgende Ziele und Grundsätze zur nachhaltigen Entwicklung der raumbedeutsamen 
Fachbereiche aufgeführt: 
 

• Der Erhaltung der gewachsenen Siedlungsstruktur und der nachhaltigen Weiterentwicklung unter 
Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und 
Wirtschaft kommt besondere Bedeutung zu. Dabei sind die Bewahrung der bayerischen 
Kulturlandschaft und die Förderung der Baukultur anzustreben. Auf das charakteristische Orts- und 
Landschaftsbild ist möglichst zu achten. (LEP B VI 1 (G)) 
 

• Es ist von besonderer Bedeutung die Landschaften Bayerns in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
zu erhalten. Der Erhaltung und/oder Fortentwicklung der charakteristischen Gestalt, der typischen 
Landschaftsgliederung, der landschaftsprägenden Gewässer, der standort- und nutzungsbedingten 
Vegetations- und Bewirtschaftungsformen sowie der landschaftstypischen Bauweise kommt 
besondere Bedeutung zu. (LEP B I 2.2.3 (G)). 
 

• Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen vorrangig 
- die vorhanden Potentiale in den Siedlungsgebieten genutzt und 
- flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet werden (LEP B I VI 1.1 Abs. 

1 (Z)) 
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• „Die Erhaltung und Verbesserung der Versickerungsfähigkeit von Flächen, insbesondere durch 
Beschränkung der Bodenversiegelung, ist anzustreben.“ (LEP, Grundsatz BI 3.2) 
 

• Es soll die Minimierung von Versiegelung, Erosion, Verdichtung, Auswaschung und 
Schadstoffanreicherung erreicht werden. Dadurch kann der Verlust an Substanz und 
Funktionstücktigkeit reduziert werden.(LEP, Grundsatz BI 1.2.2) 
 

• „Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sind möglichst schonend in die Landschaft 
einzubinden.“ (LEP, Ziel BVI 1.5) 

 
• „Zur Wahrung nachhaltiger Lebensbedingungen heutiger und künftiger Generationen ist 

anzustreben, dass Energie stets in ausreichender Menge, kostengünstig, sicher und 
umweltschonend in allen Landesteilen zur Verfügung steht.“ (LEP Bayern 2006, BV 3 Ziele und 
Grundsätze, Energieversorgung zu 3.1.1) 

 

• „Es ist anzusteben, Natur und Landschaft bei Planungen und Maßnahmen möglichst so zu erhalten 
und weiter zu entwickeln, dass  [...] vorhandene naturräumliche Potenziale besondere 
Berücksichtigung finden.“ (LEP, Ziel BI 2.2.1) 

 
• Für die Siedlungsgebiete ist von besonderer Bedeutung, dass „[...] für die Erholung bedeutsame 

Grünflächen und naturnahe Landschaftselemente erhalten [...] und weiter entwickelt werden.“ 
Des Weiteren ist für das Klima in entstehenden Siedlungsgebieten sehr wichtig, dass dort „ [...] 
vorhandene Kaltluftentstehungsgebiete und Frischluftschneisen in ihrer Funktionsfähigkeit zu 
erhalten und zu verbessern sind.“ (LEP, Ziel BI 2.2.8.1) 
 

• „Die Abbaugebiete sollen entsprechend einer vorrausschauenden Gesamtplanung, soweit möglich 
Zug um Zug mit dem Abbaufortschritt, einer Folgenutzung zugeführt werden.“ (LEP, Ziel B II 

1.1.1.2) 
 

• Die Oberirdischen Gewässer und die Gewässerlandschaften „mit ihren vielfältigen Auen“ sollen „im 
Rahmen der Gewässerentlwicklung“ erhalten bzw. wiederhergestellt werden. „Die Stärkung der 
Funktion der Gewässer als vernetzende Elemente der Lebensräume“ ist ebenfalls ein wichtiges 
Ziel des LEP. (LEP, Ziel BI, 3.1.2.2) 
 

• „Handwerkliche Wirtschaftsstrukturen sollen erhalten [...] werden.“ (LEP, Ziel BII 1.1.3.1) 
 

• „In Gewerbegebieten sowie in neu zu schaffenden Industrie- und Gewerbeparks kommt 
ausreichenden und bezahlbaren Flächen für Handwerksbetriebe besondere Bedeutung zu.“ 
(LEP, Ziel B II 1.1.3.2) 

 
• „Der Ausgleich auf dem regionalen Arbeitsmarkt soll vor allem durch Schaffung und Sicherung der 

notwendigen Arbeitsplätze bevorzugt [...] werden.“ (LEP, Ziel B II 4.2.1.1) 
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Regionalplanung 
 

Die Gemeinde Kettershausen gehört dem Planungsverband Donau – Iller an und wird in diesem Bereich 
als Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum ausgewiesen, der in besonderem Maße gestärkt 
werden soll. 
Allgemeine Ziele des Regionalplans Donau – Iller: 

 

 
Bei der weiteren Entwicklung der Region Donau- Iller soll auf die natürlichen Lebensgrundlagen und auf 
das jeweils charakteristische Landschaftsbild in den einzelnen Teilräumen der Region verstärkt Rücksicht 
genommen werden. (...) 

 
Dabei sollen die Belange des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere auch der Schutz 
landwirtschaftlich besonders wertvoller Gebiete, berücksichtigt werden. (...) 

 
Für die Region kommt es darauf an, daß zum Erhalt ihrer Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit die 
Versorgung mit Energie auch künftig sichergestellt wird. Dabei spielt die Möglichkeit des Bezuges 
verschiedener Energiearten eine erhebliche Rolle, denn sie gewährleistet in Krisensituationen eine 
gewisse Unabhängigkeit. (...) 
 
Der ländliche Raum [...] soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und insbesondere in den 
dünnbesiedelten Randbereichen der Region durch Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse gesichert und gestärkt werden. (...) 
 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Lebensgrundlagen in der Region Donau – Iller sollen gesichert und wo notwendig wiederhergestellt 
werden. (...) 

 
 

Fazit zu den raumordnerischen Vorgaben 
 
Der Bebauungsplan „Kirchenäcker“ wird den Zielen und Grundsätzen des 
Landesentwicklungsprogramms und des Regionalplans gerecht. 
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3.0 Flächennutzungsplan  
 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan der Gemeinde Kettershausen stellt die Flächen für das 
Plangebiet des Bebauungsplanes „Kirchenäcker“ für Wohnbaunutzung dar. Der vorliegende 
Bebauungsplan ist somit aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und wird durch die Bekanntmachung 
des Satzungsbeschlusses rechtskräftig. Eine Genehmigung ist somit nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.0 Bestand und derzeitige Nutzung 

 
Lage und Umfang des Plangebietes, Geltungsbereich 
 
Das Planungsgebiet des Bebauungsplans „Kirchenäcker“ befindet sich im nordöstlichen Ortsteil der 
Gemeinde Kettershausen. Südlich an das Plangebiet schließt direkt bestehende Wohnbebauung an, 
nördlich befindet sich eine im FNP als öffentliche Grünfläche ausgewiesene Fläche, weiter nördlich am 

Fuß der Böschung befindet sich eine Fläche, die von Bebauung, Versiegelung und Aufforstung 
freizuhalten ist, da diese eine besondere ökologische und landschaftsstrukturelle Bedeutung hat. Diese 
besondere Lage des Planungsgebietes spricht für eine besonders hohe Qualität für Wohnen in der 
Gemeinde Kettershausen an dieser Stelle. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Grundstücke mit den Flur-Nummern 159, 160, 
161, 161/1, 162, 162/1, 163, 163/1, 164, 1609, 1612/1 und Teilflächen der Flur-Nummern 158, 165, 
169/2 der Gemarkung Kettershausen und hat eine Größe von 3,67 ha. 

 
 

5.0 Begründung der textlichen Festsetzungen, Erläuterung Konzeption 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden die Bauflächen als Allgemeines Wohngebiet gemäß 
§ 4 BauNVO ausgewiesen. Dies verhindert städtebauliche Spannungen und sonstige Nutzungen und 
trägt dem bestehenden Wohngebiet und der innerörtlichen Struktur Rechnung.  
Weiterhin spricht die außergewöhnliche Lage und die hohe Qualität der Fläche für Wohnen und gegen 
andere Nutzungen wie z. B. ein Mischgebiet. 
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Die GRZ wird im Allgemeinen Wohngebiet auf 0,30 festgesetzt. Hiermit soll den Bewohnern innerhalb 
der Baufenster genügend baulicher Entwicklungsspielraum gelassen werden. Um trotz dieses 
Spielraums eine übermäßige Versiegelung zu verhindern, wurden Festsetzungen zur 

Freiflächengestaltung getroffen. Diese verlangen das Begrünen nicht überbauter Grundstücksflächen. 
Bei Gebäuden beträgt die maximale Wandhöhe 6,00m, die maximale Firsthöhe beträgt 10,00m. 
Die Geschossigkeit der Gebäude wurde auf I – II Geschosse festgesetzt.  
Aufgrund des innerörtlichen Maßstabs gilt die offene Bauweise mit einer maximal zulässigen 
Gebäudelänge von 50m. Die mögliche Dachneigung wurde, zugunsten eines harmonischen 
städtebaulichen Bildes zwischen 20° - 45° angesetzt. Somit werden sich die Gebäude optimal in die 
Umgebung einfügen. 
Durch die Art und das vorgeschriebene Maß der baulichen Nutzung sowie der maßvollen Ausweisung 
neuer Baurechte und der Ordnung der bestehenden, wird das Orts- und Straßenbild aufgewertet und 

eine ortsbildprägende Bebauung angestrebt.  
 

Erschließung 
 

Die Erschließung der Grundstücke im Geltungsbereich erfolgt über die vorhandenen  
Infrastruktureinrichtungen und die Neuanlage von Erschließungsstraßen. 
Durch den Neubau der Ringerschließung kann die halbrund geformte Fläche optimal erschlossen 
werden ohne unnötige Stichstraßen anzulegen. Weiterhin erzeugt die Ausformulierung mit 
zwischengelagerten Plätzen eine hohe Aufenthaltsqualität und sorgt zudem für eine Beruhigung des 
Verkehrs. Mit der Gestaltung der Erschließung soll eine Verbindung zum bereits bestehenden Baugebiet 

Südlich (Mozartstraße) erreicht werden. Durch die geschwungene Erschließung und die kleinen 
Nachbarschaftsplätze entstand hier bereits ein Wohngebiet auf höchstem Niveau. Die Straße ist gut für 
die Müllabfuhr befahrbar. Parken ist an den Plätzen vorstellbar. Die Breite des Querschnittes beträgt 
5,50m. Ein separater Fußweg ist nicht geplant, aufgrund der verkehrsberuhigten Ausführung sollen in 
Zukunft die verschiedenen Verkehrsteilnehmer den vorhandenen „Raum“ teilen. Die 
Fußwegeverbindung erfolgt von Süden über den Spielplatz nach Norden hin zum bestehenden Fußweg. 
Garagen, Carports o. ä. müssen auf der Zufahrtseite einen Abstand von 5,00m zur Fahrbahnkante 
haben, um jeweils zusätzlich einen Stellplatz pro Grundstück zu erhalten. Die Seiten, die nicht auf der 
Zufahrtseite liegen, dürfen auch direkt auf der Baugrenze liegen (siehe Beispiele nachfolgend). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ver- und Entsorgung  

 
Die Abwasserbeseitigung im Baugebiet wird über ein Trennsystem erfolgen. Die flächenhafte 
Versickerung von Niederschlagswasser ist der punktuellen Versickerung vorzuziehen. Technische 
Anforderungen sind dabei zu beachten. Die flächenhafte Versickerung von Niederschlagswasser ist der 
punktuellen Versickerung vorzuziehen. Die technischen Anforderungen sind dabei zu beachten. Das auf 
den Grundstücken von versiegelten und überdachten Grundflächen anfallenden Niederschlagswasser 
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wird dann über ein im Straßenkörper liegendes Rohrleitungssystem in ein Regenrückhaltebecken 
eingeleitet und dort über die belebte Oberbodenschicht und Filterschichten dem Grundwasserkörper 
zugeführt. In den gemeindlichen Schmutzwasserkanal darf ausschließlich Schmutzwasser eingeleitet 

werden. Die Versorgung mit Strom, TV und Telekommunikation ist durch die jeweiligen 
Versorgungsträger gesichert. 
Durch die Planung wird festgelegt, dass alle weiteren Versorgungsleitungen unterirdisch zu führen sind 
und das Baugebiet von derartigen Störungen in der Dachlandschaft freigehalten wird. 

 
Grünordnung 
 
Die nördlich gelegene Grünfläche sorgt für ökologische Aufwertung, Ortsrandeingrünung und 
Abgrenzung des Baugebietes. Diese Fläche soll durch Pflanzen von Gehölzen verschiedener Ordnung 
und Sträuchern aufgewertet werden und einen Abschluss zur Wohnbebauung bilden. Eine weitere 

Grünfläche bildet der Spielplatz mittig im Baugebiet. 
 

6.0 Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die unbebauten Grundstücken im Anschluss an den 
südlichen Bestand. Nachteilige Auswirkungen auf schützenswerte Güter werden durch die Planung nicht 
ausgelöst.  
Nach der seit dem 20.07.2004 geltenden Fassung des Baugesetzbuches ist grundsätzlich zu jedem 
Bauleitplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben werden. 
 
Sind aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in 
Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
im Bauleitverfahren zu entscheiden. Dazu gehört auch, dass die zu erwartenden Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes soweit als möglich im Plangebiet 
selbst gemindert, ausgeglichen oder ersetzt werden. 
 
Schutzgüter 

 
Böden 
Durch die Planung werden keine übermäßigen Bodenversiegelungen zugelassen. Durch die 
Festsetzungen zur Freiflächengestaltung wird der Bodenversiegelung entgegengewirkt. Ebenso wird der 
Schutz des Mutterbodens nicht beeinträchtigt. Altlasten oder stoffliche Bodenveränderungen sind laut 
Altlasten- Bodenschutz und Deponieinformationssystem - Kataster nach Art. 3 BayBodSchG nicht 
vorhanden. 
 
Grundwasser 

Zusätzliche Eingriffe in das Grundwasser werden durch die Planung nicht zugelassen. Für eine 
Wasserhaltung, (z.B. im Rahmen einer Baumaßnahme) ist vorab eine wasserrechtliche Erlaubnis 
einzuholen. Das anfallende Niederschlagswasser wird zur Verringerung des Wasserabflusses einem 
Rückhaltebecken zugeführt und dort über die belebte Bodenschicht und Filterschichten versickert. 
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Landschaftsbild 
Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten. 
 

Klima 
Die Planung hat keine Auswirkungen auf klimatische Verhältnisse. 
 
Vegetation 
Im Plangebiet existieren keine schützenswerten Gehölzbestände. 
 
Fauna und Flora 
Die Planung hat keine Auswirkungen auf die Fauna und Flora..  
 

 
Mensch 
Durch die Planung werden keine Konflikte durch zulässige Nutzungen im Plangebiet ausgelöst.  
 
Abschließende Bewertung 
 
Durch die Planung wird kein Bedarf nach Vermeidung, Minimierung oder Ausgleich von Eingriffen 
ausgelöst. Weitere Erläuterungen zur Thematik Ausgleichsfläche finden sich unter dem Punkt 
Umweltbericht. 

 
 
 

7.0 Flächenbilanz 
 
Planungsgebiet: 36.629,3 m2 100,0 % 
 
Öffentliche Verkehrsflächen 3368,3 m2 9,20 % 

 
Fußwegeverbindungen 1331,3 m2 3,63 % 

 
 Landwirtschaftliche Wegeverbindungen       797,5 m2      2,18 % 
 

Allgemeines Wohngebiet: 23.182,0 m2 63,29 % 
  
öffentliche Grünflächen: 
„Ortsrandein- und Baugebietsdurchgrünung“ 4022,6 m2 10,98 % 
(Nördlicher Grünstreifen) 
 
Landwirtschafltiche Grünflächen 3143,6 m2 8,58 % 
 
Spielplatz 553,4 m2 1,51 % 
 
Bestehende Straßenfläche 230,6 m2 0,63 % 
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2.2 Umweltbericht 

  gemäß § 2a BauGB 
erstellt am 22.05.2012, geändert am 20.07.2012 

 

1.0  EINLEITUNG 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Ziele 
 

Die Gemeine Kettershausen liegt südwestlich des Mittelzentrums Krumbach und möchte mit dem 
Bebauugnsplan dem aufkommenden Bedarf an Bauplätzen nachkommen. Bereits im Jahr 1994 wurde 
für den Bereich „Kirchenäcker“ ein städtebauliches Konzept entwickelt, das eine Grundlage für die 
Entwicklung des Bebauungsplans bietet. Die neue Bebauung bzw. das neue Baugebiet soll in den 
bestehenden Kontext, insbesondere bezogen auf das Baugebiet Mozartstraße, integriert werden.  
Das dort umgesetzte Konzept soll auch im nördlicher gelegenen „Kirchenäcker“ in dieser Form weiter 
geführt werden. Der nördlich gelegene Grünzug soll erhalten und aufgewertet werden. Die 

Regenrückhaltevorrichtung soll im Bereich des Grünzuges untergebracht werden. Eine fußläufige 
Verbindung durch das Baugebiet nach Norden ist ebenfalls Bestandteil der Planung. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Gesamtfläche von 3,67 ha. 

 
 

1.2 Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes 
 

Nach §1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlage der Menschen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und falls erforderlich 
wiederherzustellen. Und zwar so, dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, Flora und Fauna, die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.  

 
Berücksichtigung der europäischen und nationalen Schutzgebiete in der Planung 

 
Im Planungsgebiet befinden sich keine Schutzgebiete (Natura 2000, Naturschutzgebiet, 
Landschaftsschutzgebiet, Naturpark, Nationalpark, ASK-Gebiete, 13d-Flächen, Biotope). 

 
Berücksichtigung von raumordnerischen Zielen und Grundsätzen in der Planung 

 

Es wurden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetzbuch, die 
Naturschutzgesetze, die Immissionsschutzgesetzgebung und die Abfall- und Wassergesetzgebung 
berücksichtigt. Grundlage ist bei Umsetzung bzw. der verbindlichen Bauleitplanung die Arbeitshilfe 
des BStMLU „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (BStMLU, 2.Auflage, Januar 2003). 
Der derzeit rechtswirksame Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem Landschaftsplan in der 
Fassung der Gemeinde Kettershausen stellt das Plangebiet als Wohnbauflächen dar.  

Des Weiteren wurden die übergeordneten Vorgaben des Landesentwicklungsprogrammes (LEP 
Bayern 2006) und des Regionalplanes Donau – Iller beachtet. 
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Nachfolgend Auszüge aus dem Landesentwicklungsprogramm und dem Regionalplan Donau – Iller 
zur Verdeutlichung der dort erwähnten Ziele und Grundsätze. 
 

„Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum als regionale 
Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte nachhaltig weiter entwickelt werden und als Impulsgeber die 
Entwicklung des ländlichen Raums fördern. Dabei ist bei Bedarf die Entlastung von Verdichtungsräumen 
im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit anzustreben.“ (LEP Bayern 2006, AI 4.2.1 (G)) 
 
„Es ist anzustreben, dass die Gemeinden, im Interesse einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung in 
ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Bedeutung weiterentwickelt, gefördert und in ihrer 
Planungshoheit gestärkt werden.“ (LEP Bayern Grundsatz A II 1.1) 
 

„Der Erhaltung der gewachsenen Siedlungsstruktur und der nachhaltigen Weiterentwicklung unter 
Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölkerung und 
Wirtschaft kommt besondere Bedeutung zu. Dabei sind die Bewahrung der bayerischen Kulturlandschaft 
und die Förderung der Baukultur anzustreben. Auf das charakteristische Orts- und Landschaftsbild ist 
möglichst zu achten“. (LEP Bayern B VI 1 (G)) 

 
„Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sind möglichst schonend in die Landschaft einzubinden.“ 
(LEP Bayern, Ziel BVI 1.5) 

 
_______________________________________ 

 
Bei der weiteren Entwicklung der Region Donau- Iller soll auf die natürlichen Lebensgrundlagen und auf 
das jeweils charakteristische Landschaftsbild in den einzelnen Teilräumen der Region verstärkt Rücksicht 
genommen werden. (...) (Regionalplan Donau – Iller) 

 
Dabei sollen die Belange des Natur- und Umweltschutzes, insbesondere auch der Schutz 
landwirtschaftlich besonders wertvoller Gebiete, berücksichtigt werden. (...) (Regionalplan Donau – Iller) 

 
Für die Region kommt es darauf an, daß zum Erhalt ihrer Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit die 
Versorgung mit Energie auch künftig sichergestellt wird. Dabei spielt die Möglichkeit des Bezuges 
verschiedener Energiearten ei ne erhebliche Rolle, denn sie gewährleistet in Krisensituationen eine 
gewisse Unabhängigkeit. (...) (Regionalplan Donau – Iller) 
 
Der ländliche Raum [...] soll in seiner Funktionsfähigkeit gesichert und insbesondere in den 
dünnbesiedelten Randbereichen der Region durch Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse gesichert und gestärkt werden. (...) (Regionalplan Donau – Iller) 
 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Lebensgrundlagen in der Region Donau – Iller sollen gesichert und wo notwendig wiederhergestellt 
werden. (...) (Regionalplan Donau – Iller) 
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2.0 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN 

 
2.1 Bestand, Auswirkungen und Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung zu den einzelnen Schutzgütern 

 
Schutzgut Klima / Luft 
 

Bestand: 

• Insgesamt günstige lufthygienische und klimatische Verhältnisse in der Region. 

• Keine Verdichtungsansätze – lockere Bebauung  

 
baubedingte Auswirkungen: 

• Staub- und Abgasentwicklung durch Baumaschinen 

 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• Keine zur erwartenden Beeinträchtigungen des Kleinklimas  

• Waldflächen um das Baugebiet und nördlich gelegene Grünfläche mit hoher 
Bedeutung für die Luftaustauschbahnen 

 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• Keine Barrierewirkungen  

• Minimierung versiegelter Flächen auf das Minimalmaß; Erhöhung des Anteils an Grünfläche durch 
Festsetzung von Begrünung bei nicht überbauten, privaten Grundstückflächen 

 
Schutzgut Boden 
 

Bestand: 

• Das Planungsgebiet befindet sich derzeit in einem unversiegelten Zustand. 

• Vorherrschende Bodenarten sind Braunerden, Parabraunerden und Pararendzina aus lösshaltigen 

Sanden und Tönen des Tertiärs (Standortkundlichen Bodenkarte Bayern). 

• Mittlere Ertragsfähigkeit 

• Tatsächliche Nutzung: Landwirtschaftliche Nutzung / Grünland 
 

baubedingte Auswirkungen: 

• Beseitigung von anstehendem Oberboden 

• Landwirtschaftliche Böden werden für einen längeren Zeitraum unnutzbar gemacht; Im FNP bereits 
als Wohnbaufläche eingetragen  

 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• Niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad im Bereich der Wohnbaufläche (zusätzlich die 
Erschließung) 

 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• Minimierung der Versiegelung wird angeregt 
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Schutzgut Wasser 
 
Bestand: 

• keine Oberflächengewässer im Planungsgebiet  

• Grundwasser frühestens ab ca. 5 m Tiefe 
 
baubedingte Auswirkungen: 

• keine erheblichen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• keine erheblichen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• Niederschlagswasserversickerung vor Ort über Leitung in Rückhaltebecken und Versickerung über 
die belebte Bodenschicht 

 
Schutzgut Flora und Fauna 

 
Bestand: 

• Keine seltenen oder geschützten Artenvorkommen bekannt. 

• Keine Biotopstrukturen im Planungsgebiet. 

• Grünstruktur im nördlichen Bereich des Planungsgebietes 

• Keine Anhaltspunkte für europarechtlich geschützte Artenvorkommen laut Artenschutzkartierung 
des LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt).  

 
baubedingte Auswirkungen: 

• evtl. Störung/Vertreibung von Kleintieren 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• für evtl. vorhandene Arten bestehen ausreichend Ausweichmöglichkeiten auf den angrenzenden 
Flächen, insbesondere der nördlichen Grünfläche mit neuen Strukturen und umliegenden 
Waldflächen 

• keine erheblichen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten 

 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• Ortsrandeingrünung bietet neuen Lebensraum und fördert die Artenvielfalt  

• Bestehende Verbindungen werden durch die Bebauungs nicht zerstört 
 

Schutzgut Mensch 
 
Bestand: 

• Wohnnutzung südlich des Planungsgebietes in direktem Anschluss 

• Keine Bedeutung des Gebietes für die Naherholung  

• Keine Lärmemissionen  
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baubedingte Auswirkungen: 

• Leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Baufahrzeuge 

• Baulärm und Staubentwicklung 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• Nach Erschließung und Bau keine Beeinträchtigungen durch die geplante Nutzung 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• keine 
 
 

Schutzgut Landschaftsbild 
 
Bestand: 

• umlaufende Waldfläche  

• nördlich Fläche mit besonderer ökologischer und landschaftsstruktureller Bedeutung  
 
baubedingte Auswirkungen: 

• optische Störung durch Baubetrieb (Fahrzeuge, Erdmieten, Rohbauten) 
 
Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• keine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zu erwarten 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• großzügige Eingrünung durch den Grünstreifen im Norden 

• Anschluss an bestehende Siedlungsflächen im Süden 

• Pflanzung von Gehölzen und Sträuchern zur Verbesserung des Landschaftsbildes 

• Begrünung nicht versiegelter und überbauter Grundstücksflächen 
 

Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 
Bestand: 

• Im Plangebiet sind derzeit keine Gebäude vorhanden. 
 
baubedingte Auswirkungen: 

• Keine erheblichen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: 

• keine erheblichen, nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten. 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen: 

• keine 
 
 
 
 
 
# 
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2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 
Planung 

 
Bei der Durchführung dieser Planungsänderung sind keine erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen 
auf die Umwelt zu erwarten. Im aktuell gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Kettershausen ist die 
Fläche bereits mit Wohnbaunutzung ausgewiesen. 
Aufgrund der ausreichend vorhandenen, umweltgerechten Strukturen um das Plangebiet herum, ist davon 
auszugehen, dass sich keine erheblichen Auswirkungen auf die Natur ergeben werden. 

 
Bei Nichtdurchführung dieser Bebauungsplanänderung ist davon auszugehen, dass der unbebaute 
Planbereich in dem jetzigen Zustand verbleiben wird. 
 
 

2.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ausgleich für Eingriffe in den Naturhaushalt und in das 
Landschaftsbild (gemäß Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“) 

 
 

Für die rechtssichere Berücksichtigung der Eingriffsregelung auf der Ebene des 
Bebauungsplans/Grünordnungsplans wird in zahlreichen Fällen eine differenzierte Vorgehensweise 
abgebracht sein. Es sind aber auch Planungsfälle denkbar, in denen auf diese differenzierte 
Vorgehensweise verzichtet werden kann. Das ist dann der Fall, wenn die Planung vor allem auf Grund 
einer wirksamen Vermeidung so gestaltet wird, dass kein weiterer Ausgleichsbedarf entsteht. Von einer 

solchen Fachgestaltung kann in der Praxis dann ausgegangen werden, wenn die in einer Checkliste 
aufgelisteten Fragen durchgehend mit „ja“ beantwortet werden können. 
 
 

Bewertung des Ausgangszustandes 
 
 

Die Bewertung des Ausgangszustandes erfolgt anhand des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft“ (Liste 1b). 

 
 

Schutzgut Einstufung 
Bedeutung des 

Gebietes für 
Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 
Kategorie 

 
Arten und 
Lebenräume 
 

 
Landwirtschaftliche 
Nutzflächen; intensive 
Nutzung; degradierte 
Standorte; Grünland intensiv 
 

 
geringe Bedeutung 
 

 
Kat.I / unterer Wert 
 

 
Boden 
 

 
Landwirtschaftliche 
Nutzflächen und Grünland; 
teilweise Einsatz von 
Düngemitteln 
 

 
geringe Bedeutung 
 

 
Kat. I / unterer Wert 
 

 
Wasser 

 
Keine 

 
mittlere Bedeutung 

 
Kat. II 
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 Oberflächengewässer, 
Gebiet mit intaktem 
Grundwasserflurabstand 
 

  

 
Klima/Luft 
 

 
Gebiet mit günstigen 
lufthygienischen und 
klimatischen Verhältnissen 
 
 

 
mittlere Bedeutung 

 
Kat. II / unterer Wert 
 

 
Landschaftsbild 
 

 
Bisherige Ortsrandbereiche 
ohne direkte Eingrünung; 
Waldflächen westlich, 
nördlich und östlich 
umlaufen um das 
Planungsgebiet bereits 
vorhanden 

 
mittlere Bedeutung 

 
Kat. II/ unterer Wert 
 

Gesamtbewertung  Geringe Bedeutung 
 

Kat. I / oberer Wert 
 

 
Durch folgende Vermeidungsmaßnahmen: 
 

• begrenzte Höhenentwicklung minimiert die Barrierewirkung (zwei Geschosse als Höchstmaß) 

• Minimierung der Versiegelung wird angeregt, nicht überbaute Flächen sind zu begrünen; befestigte 
Flächen sind mit wasserdurchlässigen Belägen anzulegen, um Versickerung zu ermöglichen 

• Niederschlagswasserversickerung wo möglich vor Ort  

• Ortsrandeingrünung bietet neuen Lebensraum und fördert die Artenvielfalt  

• Aufwertung der nördlich gelegenen Grünfläche  

• Anschluss an bestehende Siedlungsflächen im Süden 

• Schichtgerechte Lagerung des Bodens und ggf. Wiedereinbau 

• Rückhaltung des Niederschlagswassers in naturnah gestalteten Regenrückhaltebecken 

• Reduzierung der Versiegelung durch Einschränkung der Bebauungsmöglichkeit im nördichen 

Bereich (Baugrenze) 
 
wird die Eingriffschwere reduziert. Deswegen wird das Gebiet als Gebiet geringer Bedeutung eingestuft.  

 
 

2.4  Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise (siehe Leitfaden Bauen im Einklang mit Natur und 
Landschaft Seite 6-7) 

 
0. Planungsvorraussetzungen 
Es wird ein Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan aufgestellt. 
 
1. Vorhabenstyp 
Art der baulichen Nutzung 
Weiterhin handelt es sich beim Vorhaben um ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 
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Maß der baulichen Nutzung 
GRZ = 0,30; 
Überbaute Fläche < 40% 

  Berechnung: 
  3,67 ha Geltungsbereich, davon  
  Straße   3480,3 qm 
  Öffentliche Grünfläche 3896,6 qm 
  Spielplatz    600 qm 

 
Insgesamt sind maximal 30% der Grundstücke überbaut, d. h. von 23.381,4 qm sind 
7.014,42 qm überbaut, wenn die GRZ komplett ausgenutzt wird. 

  7.014,42 qm + 3.480,3 qm = 10.494,72 qm 
  10.494,72 qm entsprechen 28,5 %; 14.680 qm = 40 % 
 
2. Schutzgut Arten und Lebensräume 
 
Im Baugebiet liegen nur Flächen mit geringer Bedeutung für Natur und Landschaft;  
Schutzgebiete oder geschützte Biotope o. ä. werden nicht betroffen. 
 
Im Bebauungsplan sind Maßnahmen zur Durchgrünung vorgesehen (Grünfläche im Norden, Pflanzung 
von Gehölzen und Sträuchern, Festsetzung von Begrünung auf den privaten Grundstücken an 

unversiegelten Bereichen, Grüninseln, eventuell Straßenbegleitgrün und Gehölze auf den 
Nachbarschaftsplätzen). 
 
3. Schutzgut Boden 

 
 Der Versiegelungsgrad wird durch geeignete Maßnahmen begrenzt. 

 
4. Schutzgut Wasser 

 

 Es liegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor; Die Baukörper werden nicht ins  
 Grundwasser eindringen. 
 Quellen, Quellfluren, wasserführende Schichten und regelmäßig überschwemmte Bereiche bleiben  
 unberührt. 
 Im Baugebiet sind geeignete Maßnahmen zum Schutz des Wassers vorgesehen. 
 (Eine flächige Versickerung des Regenwassers soll im geplanten Rückhaltebecken erfolgen; dieses 
 wird naturnah gestaltet und somit als Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten agieren). 
 
 5. Schutzgut Luft / Klima 
  
 Durch die Bebauung werden weder Frischluftschneisen noch zugehörige Kaltluftentstehungsgebiete 
 beeinträchtigt.  
 
 6. Schutzgut Landschaftsbild 
 
 Das Baugebiet grenzt an eine bestehende Bebauung an. 
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 Das Baugebiet beeinträchtigt weder exponierte, weithin sichtbare Höhenrücken / Hanglagen noch  
 Kulturhistorische bzw. landschaftsprägende Elemente; maßgebliche Erholungsräume werden  
 berücksichtigt und nicht durch die Planung beeinträchtigt. Durch den Abschluss im Norden mit dem 

 Grüngürtel ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszuschließen. 
 
Ergebnis der Checkliste ist, dass kein weiterer Ausgleichsbedarf notwendig ist. 
Zwischen den verschiedenen Schutzgütern besteht ein komplexes Wirkungsgefüge. Eine Beeinträchtigung der 
jeweiligen Schutzgüter ist nicht zu erwarten. Die Auswirkungen des Bebauungsplans sind somit insgesamt 

gesehen von geriner Erheblichkeit. Wertvolle Lebensräume sind von der Planung nicht betroffen. 
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Ausfertigung: 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes und seine Festsetzungen durch Zeichnung, 
Farbe, Text und Schrift mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates Kettershausen 
übereinstimmen. 
 
 
 

 
 
 
Kettershausen, den .................... 
 
Gemeinde Kettershausen 
 
 
 

...........................................................    (Siegel) 
1. Bürgermeisterin (G. Janowsky) 
 

 
 
 
 
Planverfasser: 
 
Gefertigt im Auftrag der Gemeinde Kettershausen 
 
 

 
 
 
Mindelheim, den .............................                          ............................................................ 
                                                                                               Peter Kern, Architekt 
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